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§ 1 Name und Sitz

Der am 6. August 1976 gegründete Verein führt den Namen „SV Germania 1976 

Fritzlar e. V.“ und hat seinen Gerichtsstand in Fritzlar. Er ist beim Amtsgericht 

Fritzlar eingetragen.

§ 2 Zweck und Aufgaben

(1) Der SV Germania Fritzlar 1976 e.V. verfolgt in erster Linie gemeinnützige 

Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 

in der jeweils gültigen Form und dient der körperlichen Ertüchtigung seiner Mitglieder.

Er bezweckt die Pflege und Förderung des Sports in seiner den ganzen Menschen 

erfassenden Vielseitigkeit.

Er will insbesondere seine Mitglieder

• durch Pflege des Sports nach dem Grundsatz der Freiwilligkeit unter Aus-

schluss aller parteipolitischen, konfessionellen und ethnischen Gesichtspunkte

körperlich und sittlich kräftigen,

• durch Pflege der Kameradschaft und Freundschaft miteinander verbinden,

• zu der freiwilligen Unterordnung unter die Gesetze des Sports gewinnen.

Der Jugend soll dabei in ganz besonderem Maße eine sorgfältige, körperliche und 

sittliche Erziehung zuteilwerden.

(2) Der Verein erkennt mit dem Erwerb der Mitgliedschaft im Landessportbund Hes-

sen e.V. für sich und seine Mitglieder dessen Satzung und die Satzungen der für ihn 

zuständigen Fachverbände an.

§ 3 Gemeinnützigkeit / Aufwandsentschädigung

(1) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Seine Mitglieder haben nicht Anteil an seinem Vermögen.

(2) Die Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Der Vorstand 

kann die Zahlung von Aufwandsentschädigungen im Rahmen der dem Verein zur 

Verfügung stehenden Finanzmittel beschließen. Vorstandsmitglieder können eine 
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Aufwandsentschädigung maximal bis zur Höhe der Ehrenamtspauschale gemäß § 3 

Nr. 26a Einkommensteuergesetz erhalten. Näheres regelt die Finanzordnung (§ 20).

(3) Die Mittel dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Näheres regelt 

die Finanzordnung (§ 20).

§ 4 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5 Mitgliedschaft

(1) Der Verein hat ordentliche Mitglieder und Jugendmitglieder. Ehrenmitglieder kön-

nen ernannt werden.

(2) Ordentliche Mitglieder können alle Personen werden, die das 18. Lebensjahr 

vollendet haben und bereit sind, die Bestrebungen des Vereins zu unterstützen und 

vorbehaltlos die Satzung und Ordnungen des Vereins anzuerkennen.

(3) Zu Ehrenmitgliedern können solche Personen ernannt werden, die sich um das 

Sportwesen im Allgemeinen oder um den Verein im Besonderen über das allgemein 

Übliche hinaus verdient gemacht haben. Sie müssen durch Mehrheitsbeschluss von 

2/3 der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder zu 

Ehrenmitgliedern ernannt werden.

Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit, besitzen aber die gleichen Rech-

te wie ordentliche Mitglieder.

(4) Minderjährige können die Mitgliedschaft nur erwerben, wenn ihre Erziehungsbe-

rechtigten den Aufnahmeantrag unterschreiben und zugleich  bestätigt haben, dass 

sie einverstanden sind, wenn der Minderjährige nach ausreichender Vorbereitung 

auch an Wettkämpfen teilnimmt.

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft

Über die Aufnahme, die schriftlich zu beantragen ist, entscheidet der Vorstand. Die 

Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden. Der Vorstand ist be-

rechtigt, bei aktiven Sportlern die Aufnahme von der Vorlage eines ärztlichen Zeug-
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nisses, dass keine Bedenken gegen die sportliche Betätigung bestehen, abhängig zu

machen.

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet

• durch Tod,

• durch Austritt, der nur schriftlich und zwar sechs Wochen zum Schluss eines 

Kalendervierteljahres zu erklären ist,

• durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis, wenn ein Mitglied sechs 

Monate mit der Entrichtung der Vereinsbeiträge in Verzug ist und trotz 

erfolgter schriftlicher Mahnung diese Rückstände nicht bezahlt

• oder sonstige finanzielle Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht erfüllt 

hat,

• durch Ausschluss gemäß § 11 Absatz (2) der Satzung.

§ 8 Mitgliedschaftsrechte

(1) Ordentliche und Ehrenmitglieder sind wählbar und berechtigt, an den Mitglieder-

versammlungen teilzunehmen, Anträge zu stellen und bei Abstimmungen und Wah-

len ihr Stimmrecht auszuüben.

(2) Jugendmitglieder (§ 19) besitzen in der Mitgliederversammlung kein Stimmrecht.

(3) Alle Mitglieder haben das Recht, sämtliche Einrichtungen, die der Verein nutzt, 

im Rahmen der jeweils zu beachtender, allgemeiner Benutzungsordnung zu nutzen.

(4) Jedem Mitglied, dass sich durch eine Anordnung eines Vorstandsmitgliedes, ei-

nes vom Vorstand bestellten Organs, eines Abteilungsleiters oder Übungsleiters in 

seinen Rechten verletzt fühlt, steht das Recht der Beschwerde an den Vereinsvor-

stand zu.

(5) Die Mitgliedschaftsrechte ruhen, wenn ein Mitglied länger als drei Monate mit 

seinen finanziellen Verpflichtungen im Rückstand bleibt, bis zur Erfüllung. Ausnah-

men sind nach näherer Bestimmung in der Beitragsordnung (§ 20) möglich.

§ 9 Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder des Vereins sind verpflichtet
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• den Verein in seinen sportlichen Bestrebungen zu unterstützen,

• den Anordnungen des Vorstandes in allen Vereinsangelegenheiten, den An-

ordnungen der Abteilungsleiter und der Übungsleiter in den betreffenden 

Sportangelegenheiten Folge zu leisten,

• das Vereinseigentum schonend und pfleglich zu behandeln,

• auf Verlangen des Vorstandes ein Unbedenklichkeitsattest eines Arztes 

vorzulegen.

§ 10 Mitgliedsbeitrag

(1) Die Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach der vom Vorstand 

aufgestellten und beschlossenen Beitragsordnung (§ 20).

(2) Sonderbeiträge können als Umlage nur auf Beschluss einer Mitgliederversamm-

lung erhoben werden, und zwar nur für Zwecke, die der Erfüllung der gemeinnützi-

gen Vereinsaufgaben dienen.

(3) Näheres regelt die Beitragsordnung (§ 20).

§ 11 Strafen

(1) Zur Ahndung von Vergehen, vor allem im sportlichen Betrieb, können vom Vor-

stand folgende Strafen verhängt werden:

• Verwarnung,

• Verweis,

• Geldbuße bis 50,00 €,

• Sperre.

(2) Durch den Vorstand können Mitglieder ausgeschlossen werden, und zwar

• bei groben Verstößen gegen die Vereinssatzung,

• wegen Unterlassungen oder Handlungen, die sich gegen den Verein, seine 

Zwecke und Aufgaben oder sein Ansehen auswirken und die im besonderen 

Maße die Belange des Sports schädigen,

• wegen Nichtbeachtung von Beschlüssen und Anordnungen der Vereinsor-

gane,

• wegen unehrenhaften Verhaltens innerhalb und außerhalb des Vereins.
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(3) Näheres regeln die Rechtsordnung und die Finanzordnung (§ 20).

§ 12 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

• der Vorstand (§ 13)

• die Mitgliederversammlung (§ 15).

§ 13 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus:

a) dem 1. Vorsitzenden,

b) dem 2. Vorsitzenden,

c) dem Kassenwart,

d) dem Schriftführer,

e) den Abteilungsleitern (§18),

f) dem Jugendwart.

(2) Zur Sicherstellung der Vorstandsarbeit, kann auf Beschlussvorschlag des Vor-

standes, für die unter § 13 (1) (c-f) genannten Funktionen je 1 Stellvertreter gewählt 

werden. Die gewählten Stellvertreter können an allen Vorstandssitzungen teilneh-

men. Sie sind jedoch ausschließlich in Wahrnehmung einer Stellvertretung stimm-

berechtigt und vertretungsberechtigt. Die Wahrnehmung der Stellvertretung ist zu 

protokollieren.

(3) Die Vorstandsmitglieder und ggf. deren Stellvertreter werden von der Mitglieder-

versammlung gewählt. Der von Jugendversammlung gewählte Jugendwart und ggf. 

deren Stellvertreter sind zu bestätigen. Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder und ggf.

deren Stellvertreter beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig.

Die Vorstandsmitglieder und ggf. deren Stellvertreter bleiben auch nach Ablauf ihrer 

Amtszeit bis zu ihrer Abberufung oder bis zur Bestellung  ihrer Nachfolger kommis-

sarisch im Amt. 

Scheidet ein Vorstandsmitglied oder Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt, kann sich 

der Vorstand aus den Mitgliedern ergänzen.

(4) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder und der gewählten Stellvertreter enden

• mit dem Ablauf der Amtszeit (§ 13 (3) Satz 3),
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• vorzeitig durch Rücktritt des Vorstandsmitglieds oder des Stellvertreters,

• im Falle eines Ergänzungsmitgliedes (§ 13 (3) Satz 5) mit der nächsten all-

gemeinen Vorstandsneuwahl.

(5) Vertretungsberechtigt im Sinne des § 26 BGB sind ausschließlich die in § 13 (1) 

aufgeführten Vorstandsmitglieder. Dabei sind jeweils zwei Vorstandsmitglieder 

gemeinsam vertretungsberechtigt.

(6) Der Vorstand führt die Vereinsgeschäfte. Die Verwendung der Mittel des Vereins 

hat nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit bei sparsamster Geschäftsführung 

ausschließlich zu den Zwecken der Pflege des Sports zu erfolgen. Näheres regelt die

Finanzordnung (§ 20).

(7) Der Vorstand ist verpflichtet, für jedes Geschäftsjahr einen Haushaltsplan zu er-

stellen. Näheres regelt die Finanzordnung (§ 20).  

(8) Der Vorstand wird von dem 1. Vorsitzenden, in dessen Verhinderungsfall von 

dem 2. Vorsitzenden, so oft einberufen, wie es die Geschäfte des Vereins erfordern. 

In der Regel soll monatlich eine Sitzung stattfinden.

(9) Zu den Vorstandssitzungen ist gemäß der Geschäftsordnung (§ 20) einzuladen.

(10) Die Sitzungen des Vorstands sind nicht öffentlich. Ausnahmen regelt die Ge-

schäftsordnung (§ 20). Alle Beschlüsse sind grundsätzlich in Sitzungen herbeizu-

führen. Ausnahmsweise kann ein Beschluss auch schriftlich durch Rundfrage bei 

allen Vorstandsmitgliedern und ggf. deren stimmberechtigten Stellvertretern unter 

genauer Angabe des Beschlussgegenstandes herbeigeführt werden.

(11) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder an-

wesend ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 1. Vorsitzenden, bei dessen Ver-

hinderung die des 2. Vorsitzenden den Ausschlag.

(12) Über die Sitzungen ist ein Protokoll zu führen, in dem die Beschlüsse wörtlich 

aufzunehmen sind. Das Protokoll ist von zwei Vorstandsmitgliedern gegenzuzeich-

nen und zu Beginn der nächsten Vorstandssitzung vorzulesen und zu genehmigen.

§ 14 Ehrenrat

(1) Der Ehrenrat besteht aus drei Mitgliedern, die in der ordentlichen Mitgliederver-

sammlung gewählt werden. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig.
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(2) Mitglieder des Ehrenrats können nur sein

• ordentliche Mitglieder, die das 40. Lebensjahr überschritten haben und min-

destens zehn Jahre Mitglied des Vereins sind,

• Ehrenmitglieder (§ 5 Abs. 3).

(3) Die Ehrenratsmitglieder dürfen keinem anderen Vereinsorgan angehören. Ihre 

Tätigkeit ist ehrenamtlich, unabhängig und frei von Weisungen anderer Vereinsor-

gane. Die Sitzungen des Ehrenrates sind vertraulich.

(4) Der Ehrenrat handelt in Vertretung der Mitglieder. Ihm obliegen insbesondere 

folgende Aufgaben und Zuständigkeiten

• die Pflege guter Beziehungen der Vorstandsmitglieder untereinander, des-

gleichen zu den Ausschüssen; insbesondere sollen persönliche Angelegen-

heiten und Differenzen im Vereinsinteresse außergerichtlich geschlichtet 

werden,

• vereinsintern letztinstanzliche Entscheidung mit bindender Wirkung über Strei-

tigkeiten und Satzungsverstösse innerhalb des Vereins, soweit der Vorfall mit 

der Vereinszugehörigkeit in Zusammenhang steht und nicht der Sportgerichts-

barkeit der zuständigen Verbände unterliegt,

• Überwachung der Einhaltung von Vereinssatzung und -ordnungen

• die Beratung des Vorstandes in wichtigen Vereinsangelegenheiten, insbeson-

dere hinsichtlich der Änderung des Vereinszweckes, der Ehrung von Mitglie-

dern und anderen Personen, der Eingehung von finanziellen Verpflichtungen.

• aufschiebendes Vetorecht mit ggf. Herbeiführung einer Letztentscheidung 

durch die Mitgliederversammlung bei Vorstandsbeschlüssen, die den Verein in

seiner ideellen und finanziellen Struktur gefährden.

(5) Der Ehrenrat wird tätig

• von Amts wegen, wenn ihm Satzungs- bzw. Ordnungsverstöße oder vereins-

schädigendes Verhalten bekannt werden, oder

• auf Antrag eines betroffenen Mitglieds.

(6) Der Ehrenrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder an-

wesend ist. Beschlüsse können nur mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst 

werden. Über die Sitzung ist ein Protokoll zu führen, in das die Beschlüsse im Wort-

laut aufzunehmen sind.

§ 15 Mitgliederversammlung
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(1) Die Mitgliederversammlung ist die ordnungsgemäß einberufene Versammlung 

aller ordentlichen Mitglieder und Ehrenmitglieder. Sie ist oberstes Organ des Vereins.

(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung soll jährlich innerhalb der ersten drei 

Monate des Geschäftsjahres stattfinden.

Die Einberufung einer Mitgliederversammlung ist mindestens 14 Tage (bei einer 

außerordentlichen Mitgliederversammlung nach § 15 Abs. 4 der Vereinssatzung min-

destens 7 Tage) vor Versammlungstermin durch Bekanntgabe auf der Homepage 

des Vereins sowie in dem amtlichen Veröffentlichungsorgan der Stadt Fritzlar 

(Wochenspiegel Dom- und Kaiserstadt Fritzlar) unter Angabe von Ort, Zeit und Ta-

gesordnung öffentlich bekannt zu geben.

Den genauen Zeitpunkt bestimmt der Vorstand. Die Tagesordnung einer ordentlichen

Mitgliederversammlung hat in jedem Fall folgende Punkte zu umfassen:

• Erstattung des Jahresberichtes des Vorstandes,

• Erstattung des Rechnungsberichtes,

• Erstattung des Berichtes der Kassenprüfer,

• Diskussion des Jahresberichtes des Vorstandes, des Rechnungsberichtes und

des Berichtes der Kassenprüfer mit Entlastung des Vorstandes,

• Verschiedenes.

In jedem zweiten Jahr ist der Punkt „Neuwahl des Vorstandes, des Ehrenrates und 

der Kassenprüfer in die Tagesordnung aufzunehmen.

(3) Jede so einberufene Mitgliederversammlung ist in allen auf der Tagesordnung 

bezeichneten Angelegenheiten beschlussfähig. Zusätzliche Anträge, die auf die Ta-

gesordnung gesetzt werden sollen, sind mindestens drei Tage vor der Mitgliederver-

sammlung bei dem Vorstand schriftlich einzureichen.

Dringlichkeitsanträge können in der Versammlung gestellt werden, die über die An-

nahme vor Eintritt in die Tagesordnung abstimmt. Im Übrigen gilt die Geschäftsord-

nung (§ 20).

(4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss durch den Vor-

stand einberufen werden, wenn diese im Interesse des Vereins liegt oder schriftlich 

durch begründeten Antrag von mindestens 1/3 der zum Antragszeitpunkt vorhande-

nen Mitglieder unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes verlangt wird. Die 

außerordentliche Mitgliederversammlung muss spätestens sechs Wochen nach Ein-

gang des Antrages beim Vorstand stattfinden. Das Nähere regelt die Geschäftsord-

nung (§ 20).
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(5) In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche und Ehrenmitglied eine Stim-

me. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen der Zustimmung von 2/3 der anwe-

senden stimmberechtigten Mitglieder.

(6) Mitglieder, die in der Mitgliederversammlung nicht anwesend sind, können ge-

wählt werden, wenn ihre Zustimmung dem Versammlungsleiter schriftlich vorliegt. 

Vor jeder Wahl ist ein Wahlausschuss, bestehend aus drei Mitgliedern, zu bestellen, 

der die Aufgabe hat, die Wahlen durchzuführen und ihr Ergebnis bekannt zu geben.

(7) Über alle Mitgliederversammlungen ist ein Protokoll zu führen, das von zwei Vor-

standsmitgliedern zu unterschreiben ist.

§ 16 Kassenprüfer

(1) Es werden mit dem Vorstand für dessen jeweilige Amtszeit zwei Kassenprüfer 

und ein Stellvertreter gewählt. Einmalige Wiederwahl ist zulässig. Die Überwachung 

der gesamten Kassenführung des Vereins unterliegt den Kassenprüfern. Beanstan-

dungen der Kassenprüfer können sich nur auf die Richtigkeit der Belege und der 

Buchungen erstrecken. Der Kassenbericht muss sachlich und wertungsfrei sein.

(2) Die Kassenprüfer haben der ordentlichen Mitgliederversammlung Bericht zu er-

statten und – sofern die Voraussetzungen erfüllt sind – die Entlastung des Vorstan-

des zu beantragen. Die Kassenprüfer sind verpflichtet, den Vorstand über wichtige 

Wahrnehmungen sofort zu unterrichten. In besonders krassen Fällen haben sie das 

Recht, vom Vorstand die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversamm-

lung (§ 15 (4)) zu verlangen.

§ 17 Ausschüsse

(1) Der Vorstand kann für bestimmte Aufgabengebiete des Vereins durch Vorstands-

beschluss Ausschüsse befristet oder auf Dauer einsetzen, die nach seinen Weisun-

gen die ihnen übertragenen Aufgaben eigenverantwortlich nach dieser Satzung und 

den Ordnungen zu erfüllen haben.

(2) Jeder Ausschuss besteht aus mindestens 3 ordentlichen Mitgliedern / Ehrenmit-

gliedern, deren Berufung nach Sachkompetenz für die dem jeweiligen Ausschuss ü-

bertragenen Aufgaben erfolgt. Vorsitzender des Ausschusses ist der 1. Vorsitzende 

(13 Abs. 1 Buchstabe a), der den Vorsitz in einem Ausschuss auf ein anderes Vor-

standsmitglied übertragen kann. Der Ausschuss wählt aus seiner Mitte einen stellver-

tretenden Vorsitzenden.
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(3) Ein Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder an-

wesend ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 1. Vorsitzenden, bei dessen Ver-

hinderung die des 2. Vorsitzenden den Ausschlag. Über die Sitzung ist ein Protokoll 

zu führen, in das die Beschlüsse im Wortlaut aufzunehmen sind.

§ 18 Sportabteilungen

Die aktiven Mitglieder werden nach einzelnen Sportarten in Abteilungen zusammen-

gefasst. Jede Abteilung wird von dem Abteilungsleiter, der auf die Dauer von zwei 

Jahren von der Mitgliederversammlung gewählt wird, geleitet.

Dem Abteilungsleiter obliegt die sportliche, technische und verwaltungsmäßige Lei-

tung der Abteilung. Er kann andere Mitglieder der Abteilung zur Mitarbeit heranzie-

hen.

§ 19 Jugendabteilung

(1) Die Jugendabteilung umfasst alle Mitglieder des Vereins, die das 18. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben.

(2) Die Jugendversammlung ist oberstes Organ zur Interessenvertretung der Ju-

gendabteilung. Sie setzt sich aus den Mitgliedern der Jugendabteilung, den in der 

Jugendabteilung tätigen Übungsleitern sowie dem Jugendwart zusammen. Sie wird 

durch den Jugendausschuss § 19 (4) einberufen und durch den Jugendwart oder 

dessen Stellvertreter geleitet.

(3) Vor jeder ordentlichen Mitgliederversammlung hat eine Jugendversammlung 

stattzufinden. Weitere Jugendversammlungen finden statt, wenn es im Interesse der 

Jugend des Vereins ist oder auf begründeten Antrag von 20% der zum Antragszeit-

punkt vorhandenen Mitglieder der Jugendabteilung.

Die Einberufung einer Jugendversammlung ist mindestens 14 Tage (bei einer außer-

ordentlichen Jugendversammlung nach Satz 2 mindestens 7 Tage) vor Versamm-

lungstermin durch Bekanntgabe auf der Homepage des Vereins sowie in dem amtli-

chen Veröffentlichungsorgan der Stadt Fritzlar (Wochenspiegel Dom- und Kaiserstadt

Fritzlar) unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlich bekannt zu geben.

(4) Alle zwei Jahre wählt die Jugendversammlung den Jugendausschuss. Dieser 

besteht aus dem Jugendwart, dessen Stellvertreter sowie einem Jugendsprecher 

und dessen Stellvertreter. Der Jugendwart sowie dessen Stellvertreter müssen or-

dentliches Vereinsmitglied sein. Die Wahl des Jugendwartes sowie seines Stellver-

treters wird von der Mitgliederversammlung bestätigt. Die Jugendsprecherin und der 
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Jugendsprecher müssen zum Zeitpunkt der Wahl das 14. Lebensjahr vollendet ha-

ben. Der gewählte Jugendausschuss wird durch Übungsleiter der Jugendabteilung 

und Elternvertreter, die zur Mitarbeit gebeten werden können, ergänzt.

(5) Die Mitglieder des Vorstandes sind zu den Zusammenkünften der Jugendver-

sammlung und des Jugendausschusses einzuladen.

(6) Näheres, insbesondere die Aufgaben des Jugendausschusses, bestimmt die 

Jugendordnung (§ 20).

§ 20 Ordnungen

(1) Der Verein regelt seinen Geschäftsbereich durch Ordnungen und Entscheidun-

gen seiner Organe. Er gibt sich zu diesem Zweck insbesondere

• eine Geschäftsordnung

• eine Finanzordnung

• eine Jugendordnung

• eine Rechtsordnung

• eine Ehrenordnung

• eine Beitragsordnung.

(2) Außerdem sind die Turnier- und Sportordnungen, Wettkampfbestimmungen und 

Schiedsordnungen der zuständigen Fachverbände für die Mitglieder des Vereins ver-

bindlich.

(3) Ordnungen werden vom Vorstand erarbeitet und beschlossen. Sie sind nicht Be-

standteil der Satzung.

§ 21 Auflösung

(1) Über die Auflösung des Vereins oder die Änderung des Vereinszweckes kann nur

beschlossen werden, wenn der Vorstand oder 1/3 der zum Antragszeitpunkt vorhan-

denen Mitglieder dies beantragt und die Mitgliederversammlung mit ¾-Mehrheit der 

Stimmen der erschienenen ordentlichen Mitglieder entsprechend beschließt, und 

zwar nach ordnungsgemäßer Einberufung der Mitgliederversammlung unter Angabe 

des Antrages und seiner Begründung, nach Erfüllung aller Verbindlichkeiten.
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(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt sein 

zu diesem Zeitpunkt vorhandenes Vermögen der Stadt Fritzlar zu, mit der Zweckbe-

stimmung, dieses Vermögen im Sinne der Satzung unmittelbar und ausschließlich für

gemeinnützige Zwecke zur Förderung des Sports zu verwenden.

Diese Fassung der Satzung wurde am 29.September 2021 im Rah-

men einer ordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen.

Hauser   - 1. Vorsitzender                     Schmidt   - Kassenwart

Eine Eintragung in das Vereinsregister (206) am Amtsgericht in 

Fritzlar erfolgte am 16.08.2022 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hinweis gemäß AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz):

Die in der Satzung verwendete maskuline Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint 

zutreffendenfalls immer auch alle übrigen Geschlechter.
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Die Altfassung vom 09.02.2012 wird geändert aufgrund Beschluss des Vorstands vom 24.05.2023 in folgenden Punkten: 
  
1 komplette Überarbeitung auf der Basis der Vereinssatzung in der Fassung vom  23.03.2022  

2 Einarbeitung der Satzungsänderung 2021 (insbesondere dort § 3 Gemeinnützigkeit/Aufwandsentschädigungen)  

3 Aktualisierung des Hinweises gemäß AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) 

 
 

 

§ 1  Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

§ 2  Haushaltsplan 

§ 3  Jahresabschluss 

§ 4  Kassenprüfung 

§ 5  Inventar 
§ 6  Verwaltung der Finanzmittel, Zahlungsverkehr 

§ 7 Aufwandsentschädigungen 

§ 8 Aufwandsersatz 

§ 9  Inkrafttreten 

 

 

 
 

 

 

 

§ 1 Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

 
(1) Der Verein ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit zu führen. Das heißt, die 
Aufwendungen müssen in einem wirtschaftlichen Verhältnis zu den erzielten oder 
erwarteten Erträgen stehen. 
 
(2) Für den Verein gilt grundsätzlich das Kostendeckungsprinzip im Rahmen des aufge-
stellten Haushaltsplans. 
 
(3) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder hieraus keine Zuwen-
dungen 
 
(4) Die Höhe der Ausgaben muss sachgemäß, Vergütungen dürfen nicht überhöht sein. 
 
 
 
§ 2 Haushaltsplan 
 
(1) Für jedes Geschäftsjahr muss vom Vorstand ein Haushaltsplan beschlossen 
werden, der Grundlage für alle finanziell wirksamen Maßnahmen des Vereins ist (§ 13 
Abs. 7 der Vereinssatzung). 
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(2) Der Haushaltsplan muss sich in seinem Aufbau nach dem Kontenplan des Vereins 
richten. Er muss alle im betreffenden Geschäftsjahr geplanten Einnahmen und Aus-
gaben sowie alle erwarteten Finanzzu- und -abflüsse umfassen und ist grundsätzlich in 
Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen zu gestalten. Die Ausgabepositionen innerhalb 
des Haushaltsplans sind gegenseitig deckungsfähig. 
 
(3) Um eine geordnete Finanzbewirtschaftung zu gewährleisten, ist eine Vermögens-
rücklage von 2.500 € zu bilden. Die Inanspruchnahme der Rücklage ist nur in ganz drin-
genden Fällen (ultima ratio) möglich. Die Entscheidung hierüber obliegt dem Vorstand. 
 

(4) Der/Die Abteilungsleiter und der Jugendwart haben bis spätestens 31.10. des alten 
Geschäftsjahres den Finanzbedarf (erwartete Einnahmen und Ausgaben) ihres Verant-
wortungsbereichs für das neue Geschäftsjahr dem Kassenwart schriftlich vorzulegen. 
Der Kassenwart erstellt danach so rechtzeitig einen Haushaltsplanentwurf für den neu-
en Haushaltsplan, dass dieser vom Vorstand nach den Regularien des § 13 der Ver-
einssatzung noch im alten Geschäftsjahr als Haushaltsplan beschlossen werden kann.  
 
(5) Der Kassenwart überwacht die Einhaltung des Haushaltsplans und berichtet dem 
Vorstand laufend über seine Abwicklung, insbesondere bei zu erwartenden Abweichun-
gen. 
 

 

§ 3 Jahresabschluss 
 
(1) Der Kassenwart führt den Jahresabschluss durch. Im Jahresabschluss müssen alle 
Einnahmen und Ausgaben des Vereins für das abgelaufene Geschäftsjahr nachgewie-
sen werden. Im Jahresabschluss muss darüber hinaus eine Aufstellung über das Ver-
mögen und die Verbindlichkeiten des Vereins enthalten sein. 
 
(2) Der Jahresabschluss ist von den gewählten Kassenprüfern gemäß § 16 der Vereins-
satzung zu prüfen.  
 

 

§ 4 Kassenprüfung 
 
(1) Die Kassenprüfer überwachen die gesamte Kassenführung des Vereins. Sie über-
prüfen insbesondere,  

• ob sämtliche Einnahmen und Ausgaben korrekt belegt, sachlich und rechnerisch 
richtig festgestellt und  ordnungsgemäß gebucht sind, 

• den vom Kassenwart erstellten Jahresabschluss, 
• ob die Finanz- und Vermögensbestände den Angaben im Jahresabschluss  ent-

sprechen. 
 

(2) Die Überprüfung der Übereinstimmung von Aufzeichnungen und Belegen erfolgt im 
Wesentlichen stichprobenartig. 
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(3) Die Kassenprüfer nehmen ihre Aufgabe gewissenhaft und unparteiisch wahr. Sie 
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
 

 

§ 5 Inventar 

 
(1) Zur Erfassung des Inventars ist vom Kassenwart ein Inventar-Verzeichnis anzu-
legen. Darin sind alle Gegenstände aufzunehmen, die nicht zum Verbrauch bestimmt 
sind. 
 
(2) Das Inventar-Verzeichnis muss enthalten: 

• Anschaffungsdatum, 
• Bezeichnung des Gegenstands, 
• Aufbewahrungsort sowie 
• ggf. einen Aussonderungsvermerk. 

 

(3) Unbrauchbares bzw. überzähliges Gerät und Inventar ist möglichst gewinnbringend 
zu veräußern. Hierüber und über verschenkte Gegenstände ist ein Beleg anzufertigen. 
 
 

§ 6 Verwaltung der Finanzmittel, Zahlungsverkehr 
 
(1) Die Verfügungsberechtigung (Zeichnungsrecht) über das Vereinskonto liegt beim 
Vorstandsvorsitzenden. Er erteilt ausschließlich dem Kassenwart Kontovollmacht. Bei 
Verfügung über Einzelbeträge von mehr als 1.000 Euro benötigt der Kassenwart die Zu-
stimmung des Vorstandsvorsitzenden. Dies gilt nicht bei Ausgaben, zu denen der Ver-
ein verpflichtet ist. Absatz (7) bleibt davon unberührt.  
 
(2) Der Kassenwart verwaltet die Vereinsfinanzen über ein einheitliches Vereinskonto 
und eine Vereinskasse. Zur Leistung geringfügiger Barzahlungen, die regelmäßig anfal-
len, können einzelnen Mitgliedern Handvorschüsse gewährt werden; über die Höhe ent-
scheidet der Kassenwart. 
 
(3) Der Kassenwart ist für die zeitgerechte und ordnungsgemäße Abwicklung aller finan-
ziellen Angelegenheiten sowie für die Einhaltung des Haushaltsplans verantwortlich.  
 
(4) Zahlungen werden vom Kassenwart nur geleistet, wenn sie nach dieser Finanzord-
nung ordnungsgemäß ausgewiesen sind und im Rahmen des Haushaltsplanes noch 
ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen. Durch entsprechende Kontovollmacht 
wird sichergestellt, dass sämtliche Ein- und Auszahlungen ausschließlich über den Kas-
senwart abgewickelt werden. 
 
(5) Sonderkonten bzw. Sonderkassen können vom Vorstand auf Antrag und nur  in Aus-
nahmefällen sowie zeitlich befristet genehmigt werden. 
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(6) Der gesamte Zahlungsverkehr wird nach Möglichkeit bargeldlos abgewickelt. 
 
(7) Über jede Einnahme und Ausgabe muss ein Beleg vorhanden sein. Der Beleg muss 
den Tag der Einnahme bzw. Ausgabe, den zu vereinnahmenden bzw. zu zahlenden Be-
trag, die Mehrwertsteuer, den Verwendungszweck sowie einen Vermerk über dessen 
sachliche und rechnerische Richtigkeit enthalten. 
 

 

§ 7 Aufwandsentschädigungen  
 

(1) Trainer, Übungsleiter, Sekretäre, Schiedsrichter und Zeitnehmer können bei Bedarf 
und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage 
eine angemessene Aufwandsentschädigung erhalten. 

 
(2) Alle im Verein ehrenamtlich Tätigen können bei Bedarf und unter Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage eine Aufwandsentschädigung in 
Höhe von maximal der Ehrenamtspauschale gemäß § 3 Nr. 26a Einkommensteuer-
gesetz erhalten. 
 
(3) Die Festsetzung der jeweiligen Aufwandsentschädigung erfolgt durch den Vorstand 
nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der tatsächlich zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel.  
 
(4) Zugeständnisse finanzieller Art gegenüber Mitgliedern oder Dritten können nur im 
Einklang mit den Regelungen der Satzung und Ordnungen gemacht werden. Verstöße 
gegen diese Vorschriften und die dadurch entstandenen Kosten oder Ausgaben haben 
die Verursacher selbst zu verantworten und zu tragen. 
 
(5) Kosten, die dem Verein unter Vereinshaftung durch Verschulden eines Mitgliedes 
entstehen, müssen von dem Mitglied getragen werden. Über Ausnahmen von dieser 
Regelung kann der Vorstand auf Antrag des Betroffenen abschließend entscheiden. 

 

 
§ 8  Aufwandsersatz  
  
(1) Für Trainer, Übungsleiter, Sekretäre, Schiedsrichter und Zeitnehmer können auf An-
trag Aus- und Fortbildungskosten übernommen werden. Über die Kostenübernahme 
entscheidet der Vorstand.  
 
(2) Für den entstandenen finanziellen Aus- und Fortbildungsaufwand haben die betref-
fenden Personen ihre Dienste dem Verein für einen adäquat langen Zeitraum zur Verfü-
gung zu stellen. Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Tätigkeit können die aufgewende-
ten Kosten vom Verein anteilig zurückgefordert werden. Der Vorstand legt hierfür im 
Rahmen des Kostenübernahmebeschlusses die Rahmenbedingungen fest.  
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(3) Im Übrigen haben Trainer, Übungsleiter, Sekretäre, Schiedsrichter und Zeitnehmer  
sowie alle im Verein ehrenamtlich Tätigen einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 
670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein 
entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, 
Telefon und Kopier- und Druckkosten. Die Mitglieder und Mitarbeiter haben das Gebot 
der Sparsamkeit zu beachten. Der Vorstand kann durch Beschluss im Rahmen der 
steuerrechtlichen Möglichkeiten Aufwandspauschalen festsetzen.  
 
(4) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 6 Monaten 
nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, 
wenn die Aufwendungen mit prüffähigen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen 
werden. 
 
(5) Die Kostenerstattung für im Rahmen der Ausübung der Tätigkeit oder des Ehren-
amts erforderliche Fahrten bedarf grundsätzlich einer vorherigen Genehmigung durch 
einen Vorstandsbeschluss. 
    
(6) Die Sätze für Fahrtkosten sowie ggf. Verpflegungs- und Übernachtungsgeld werden 
durch den Vorstand festgesetzt und richten sich nach der wirtschaftlichen Lage und den 
Bedürfnissen des Vereins. 

 

 

§ 9 Inkrafttreten 
 
Die Finanzordnung tritt am 01. Juni 2023 in Kraft.  
 
---------------------------------------------------------- 
Die in der Satzung verwendete maskuline Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit 
und meint zutreffendenfalls immer auch alle übrigen Geschlechter. 
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§ 1  Gültigkeit 

 

Die Geschäftsordnung gilt für die Organe, Ausschüsse, Abteilungen und den Ältestenrat des 
Vereins. 
 

 

§ 2   Einberufung von Versammlungen und Sitzungen 

 

(1) Die Einberufung einer Mitgliederversammlung, einer Jugendversammlung und einer Abtei-
lungsversammlung ist mindestens 14 Tage (bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
nach § 15 Abs. 4 der Vereinssatzung mindestens 7 Tage) vor Sitzungstermin durch Bekanntga-
be auf der Homepage des Vereins sowie in dem amtlichen Veröffentlichungsorgan der Stadt 
Fritzlar  (Wochenspiegel, Dom und Kaiserstadt Fritzlar) unter Angabe von Ort, Zeit und Tages-
ordnung öffentlich bekannt zu geben. 

 
(2) Bei Vorstands- und Ausschusssitzungen sollen zwischen Sitzungstag und Ladung minde-
stens drei Tage liegen. Zu diesen Sitzungen ist schriftlich und/oder per E-Mail unter Angabe von 
Ort, Zeit und Tagesordnung einzuladen. In dringenden Fällen kann von einer Einhaltung der dort 
angegebenen Frist Abstand genommen werden. Für Sitzungen des Ältestenrates gelten diese 
Ladungsformalitäten ebenfalls. 
 
(3) Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen werden vom Vorstandsvorsitzenden, Ju-
gendversammlungen vom Jugendwart und Abteilungsversammlungen vom Abteilungsleiter oder 
dem jeweiligen Stellvertreter geleitet. Der Ältestenrat bestimmt sich seinen Sprecher mit einfa-
cher Mehrheit. 
 
 (4) An Sitzungen und Versammlungen können auf Beschluss der Organe, der Abteilungen, der 
Ausschüsse sowie des Ältestenrats auch Nichtmitglieder teilnehmen. 
 
 
§ 3  Beschlussfähigkeit 

 

(1) Die Organe und Abteilungsversammlungen sind beschlussfähig, wenn die in der Satzung 
oder in dieser Ordnung gestellten Anforderungen erfüllt sind. Die Ausschüsse sowie der Älte-
stenrat sind beschlussfähig, wenn die Voraussetzung des § 2 Absatz 2 erfüllt ist. 
 
(2) Die Beschlussfähigkeit ist zu Beginn jeder Sitzung festzustellen. Sie besteht so lange fort, bis 
auf Antrag das Gegenteil festgestellt wird. 
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§ 4  Behandlung der Tagesordnung 

 
Die Tagesordnung ist in der bekannt gegebenen Reihenfolge zu behandeln. Änderungen und 
Ergänzungen müssen vor Eintritt in die Tagesordnung beschlossen werden. 
 
(1) Antragsteller und Berichterstatter erhalten als Erste und Letzte das Wort. 
 
(2) Der Versammlungsleiter kann außer der Reihe das Wort ergreifen. 
 
(3) Redner, die nicht zur Sache sprechen, sind zur Sache zu rufen. Redner, die sich ungebühr-
lich verhalten und den Anstand verletzten, sind zur Ordnung zu rufen. Verstößt ein Redner wei-
terhin gegen die Ordnung oder spricht er nicht zur Sache, so ist er zu verwarnen. Danach ist 
ihm, bei Fortsetzung des beanstandeten Verhaltens, für den zur Beratung stehenden Punkt der 
Tagesordnung, das Wort zu entziehen. 
 
(4) Bei groben Verstößen und Störungen kann beschlossen werden, den oder die Schuldigen     
von der Sitzung auszuschließen. 
 
(5) Die Redezeit kann durch Beschluss begrenzt werden. 

 

 

§ 5  Anträge zur Tagesordnung 

 

(1) Anträge können von den Mitgliedern, den Organen, Ausschüssen und dem Ältestenrat ge-
stellt werden. 
 
(2) Anträge sind schriftlich und so rechtzeitig vor Sitzungen und Versammlungen zu stellen, dass 
sie in die Tagesordnung aufgenommen werden können. Mit Zustimmung der in der Versamm-
lung oder Sitzung stimmberechtigten Anwesenden können Anträge noch vor Eintritt in die Ta-
gesordnung gestellt werden. 
 
(3) Anträge auf Verbesserung des Wortlautes in einem bereits gestellten Antrag können jeder-
zeit eingebracht werden. Gleiches gilt für die Gegenanträge zu den bereits auf der Tagesord-
nung stehenden Anträgen. 
 
(4) Zu erledigten Anträgen darf das Wort nicht mehr erteilt werden. 
 
(5) Über den weitestgehenden Antrag ist stets zuerst abzustimmen. 
 
(6) Anträge auf Beendigung der Debatte können jederzeit gestellt werden. Ein Redner, der be-
reits zur Sache gesprochen hat, kann diesen Antrag nicht stellen. Nach dem Antrag ist zunächst  
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die Rednerliste zu verlesen. Im Anschluss daran kann ein Redner für und ein Redner gegen den 
Antrag sprechen. Wird der Antrag angenommen, ist die Debatte geschlossen. 
 
(7) In einem Antrag dürfen nicht mehr als zwei zu entscheidende Punkte enthalten sein. 
 
(8) Abstimmungen werden durch Handaufheben vorgenommen. 
. 
(9) Für die Stimmenzählung und deren Kontrolle ist erforderlichenfalls eine Kommission mit min-
destens drei Mitgliedern zu bilden. 
 
(10) Wahlen können per Handzeichen oder schriftlich und geheim durchgeführt werden. Bei 
schriftlichen Wahlen sind besondere Stimmzettel zu verwenden. Es gilt als gewählt, wer die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält.  
 

 

§ 6  Sitzungs-/Versammlungsprotokoll 

 

(1) Über alle Sitzungen und Versammlungen ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist von zwei 
Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. Ist ein Schriftführer nicht bestellt, so ist zu Beginn der 
Sitzung oder Versammlung ein Schriftführer zu wählen. 
 
(2) Die Beschlüsse sind wörtlich in die Niederschrift aufzunehmen. Bei Abstimmungsergebnis-
sen, denen eine Stimmenzählung zugrunde liegt, ist das Ergebnis in der Niederschrift festzuhal-
ten. 
 
(3) Niederschriften von Vorstandssitzungen sind den Vorstandsmitgliedern zuzustellen. 
 
(4) Die Niederschriften sind gut und gesichert aufzubewahren. 
 

 

Diese Ordnung tritt am 28. März 2012  in Kraft. 

 

 

Satzung des SV Germania Fritzlar 1976 e.V.   
Neufassung vom 28. März 2012 

 
§ 20 Ordnungen  

(3) Ordnungen werden vom Vorstand erarbeitet und beschlossen. Sie sind nicht Bestandteil der Satzung. 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hinweis gemäß AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz): Die in der Ordnung verwendete maskuline 
bzw. feminine Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer auch das jeweils andere 
Geschlecht. 
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§ 1  Jugendabteilung 

 

Für alle Sportarten, die im Verein betrieben werden, sollen Jugendabteilungen gebildet werden. 
Diese werden von dem Jugendwart im Vorstand vertreten. 
 

§ 2  Organe 

 

Die Organe der Vereinsjugend sind: 
� die Jugendversammlung 
� der Jugendausschuss. 

 

§ 3 Jugendversammlung 

 

Die Jugendversammlung ist oberstes Organ zur Interessenvertretung von Jugendlichen des 
Vereins. Sie setzt sich zusammen aus allen Jugendlichen des Vereins, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, sowie den Mitgliedern des Jugendausschusses (§ 6). 
 

§ 4 Aufgaben der Jugendversammlung 

 

Aufgaben der Jugendversammlung sind insbesondere: 
� Festlegung der Grundsätze für die Tätigkeit der Jugendversammlung, der Übungsleiter 

und des Jugendausschusses 
� Wahl des Jugendausschusses § 19 Abs. (4) der Satzung. 

 
§ 5 Durchführung der Jugendversammlung / Wahlen 

  
(1) Mindestens vor jeder Mitgliederversammlung muss eine Jugendversammlung stattfinden. 
Darüber hinaus muss die Jugendversammlung auf begründeten Antrag von 20 % der zum 
Antragszeitpunkt vorhandenen Jugendlichen einberufen werden.  
 
(2) Jede ordnungsgemäß einberufene Jugendversammlung ist beschlussfähig. Eine 
Einberufung der Jugendversammlung erfolgt nach den Vorgaben § 2 der Geschäftsordnung. 
 
(3) In der Jugendversammlung hat jeder Jugendliche eine Stimme. Bei allen Abstimmungen 
entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmengleichheit gilt als 
Ablehnung.  
 
(4) Die Vertreter des Jugendausschusses werden jeweils für die Dauer von zwei Jahren im 
Rahmen einer vor der Mitgliederversammlung stattfindenden Jugendversammlung gewählt. 
Scheidet ein Mitglied des Jugendausschusses vorzeitig aus dem Amt, kann sich der Jugend-
ausschuss aus den Jugendmitgliedern ergänzen. Ergänzungsmitglieder gelten nur bis zur näch-
sten ordentlichen Jugendversammlung als gewählt. Die Wiederwahl aller Jugendausschuss-
mitglieder ist möglich.  
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§ 6  Zusammensetzung und Aufgaben des Jugendausschusses 

 

(1) Der Jugendausschuss hat die Aufgabe, die von der Jugendversammlung beratenen und be-
schlossenen Vorhaben umzusetzen.  
 
(2) Dem Jugendausschuss gehören an: 
 a) der Jugendwart sowie sein Stellvertreter (von der Jugendversammlung         
gewählte ordentliche Mitglieder)  
 
           Sie sollen folgende Aufgaben wahrnehmen: 

� Vertretung der Jugend im Vorstand, 
� Vertretung der Jugend innerhalb der Sportjugend, im Ortsjugendverband und 

gegenüber der behördlichen Jugendpflege, 
� Zusammenarbeit mit anderen Jugendverbänden/-gruppen, 
� Vertretung der Vereinsjugend gegenüber Schule und Betrieb. 

 
b)  ein Jugendsprecher und dessen Stellvertreter (von der Jugendversammlung 
gewählte Jugendliche, die zum Zeitpunkt der Wahl das  
14. Lebensjahr vollendet haben)  
Sie vertreten die besonderen Interessen   der Vereinsjugend als Jugendliche.   
Neben anderen Aufgaben, die von der Jugendversammlung beraten und festgelegt 
werden, sollen sie vor allem für den Ausbau der Mit- und Selbstbestimmungsmög-
lichkeiten von Jugendlichen eintreten. Sie vertreten die Vereinsjugend auch innerhalb 
der Sportjugend. 

 
(3) Der Jugendausschuss kann durch Übungsleiter der Jugendabteilung sowie Elternvertreter, 
die zur Mitarbeit gebeten werden können, ergänzt werden. Sie nehmen bei der Jugend sowohl 
sportfachliche, als auch überfachliche Aufgaben wahr. Die Aufgabenbereiche der Übungsleiter 
und Elternvertreter werden bei der Jugendversammlung beraten und festgelegt. 

 

Diese Ordnung tritt am 28. März 2012 in Kraft 

 

 

 

Satzung des SV Germania Fritzlar 1976 e.V.   
Neufassung vom 28. März 2012 
 
§ 20 Ordnungen  

(3) Ordnungen werden vom Vorstand erarbeitet und beschlossen. Sie sind nicht Bestandteil der Satzung. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hinweis gemäß AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz): Die in der Ordnung verwendete  
maskuline bzw. feminine Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer auch das jeweils 
andere Geschlecht. 



Rechtsordnung des SV Germania 1976 Fritzlar e.V. 

Anlage 4 zur Satzung  
 

 

§ 1  

 

Bei Streitigkeiten innerhalb des Vereins ist der Vorstand anzurufen.  
 
 
§ 2  

 

Der Vorstand ist nach dieser Ordnung zuständig: 
 
1. für alle Streitfragen zwischen Organen, Abteilungen, Ausschüssen und Mitgliedern,  
 
2. bei Verstößen gegen die Satzung und die Ordnungen,  
 
3. bei Handlungen, die dem Verein, seinen Organen, Abteilungen oder Mitgliedern  
    Schaden zufügen oder deren Ansehen und Interessen schädigen könnten oder  
    bereits geschädigt haben,  
 
4. sowie sonstigen Streitigkeiten, die die Belange des Vereins berühren.  
 
 
§ 3  

 

Der Vorstand wird, außer von sich aus, auf schriftlichen Antrag unter Darlegung des Sachverhalts 
tätig. Den Antrag können Organe, Abteilungen, Ausschüsse, der Ältestenrat und jedes Mitglied 
stellen.  
 
§ 4 

  

(1) Bevor eine Entscheidung gefällt wird, ist dem/den Betroffenen Gelegenheit zu geben, sich 
innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des in Rede stehenden Sachverhalts hierzu zu 
äußern.  
 
(2) Es soll vorrangig versucht werden, eine gütliche Beilegung des Streitfalles durch Verhand-
lungen zwischen den streitenden Parteien herbeizuführen.  
 

 

§ 5 

  

(1) Der strittige Sachverhalt wird in mündlicher Verhandlung erörtert. Eine Entscheidung im 
schriftlichen Verfahren ist möglich, wenn die am Streit beteiligten Parteien auf eine mündliche 
Verhandlung verzichten.  
 
(2) Zur Aufklärung des Sachverhalts sollen ggf. vorhandene Zeugen gehört werden.  
 
§ 6  

 

Zur Ahndung von Vergehen können vom Vorstand die in § 11 der Satzung festgelegten  



Rechtsordnung des SV Germania 1976 Fritzlar e.V. 

Anlage 4 zur Satzung  
 

Ordnungsmaßnahmen und Strafen verhängt werden.  
 
 
§ 7  

 

Entscheidungen des Vorstandes sind mit schriftlicher Begründung dem/den Betroffenen zuzu-
stellen.  
 
 
§ 8  

 
(1) Gegen alle Entscheidungen kann innerhalb eines Monats schriftlich beim Vorstand Einspruch 
eingelegt werden.  
 
(2) Der Vorstand legt den Einspruch in der nächsten Mitgliederversammlung zur  
abschließenden Entscheidung vor, gegen die kein weiteres vereinsinternes Rechtsmittel möglich 
ist.  
 
 
 
Diese Ordnung tritt am 28. März 2012 in Kraft. 

 

 

Satzung des SV Germania Fritzlar 1976 e.V.   
Neufassung vom 28. März 2012 
 
§ 20 Ordnungen  

(3) Ordnungen werden vom Vorstand erarbeitet und beschlossen. Sie sind nicht Bestandteil der Satzung. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hinweis gemäß AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz): Die in der Ordnung verwendete maskuline 
bzw. feminine Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer auch das jeweils andere 
Geschlecht. 

 



 

Ehrenordnung des SV Germania 1976 Fritzlar e.V. 

 Anlage 5 zur Satzung  

 

1 

 

 

§ 1 Ehrungen 

 

Der Verein verleiht für langjährige Mitgliedschaft und für besondere Verdienste um den Sport 
auf Vereinsebene Ehrenurkunden. Außerdem können Ernennungen zum Ehrenmitglied und 
zum Ehrenvorsitzenden gemäß § 5 Abs. (3) der Satzung des SV Germania 1976 Fritzlar e.V. 
vorgenommen werden. 
 
 
§ 2  Verleihungen 

 

Es werden verliehen: 
 
1. Ehrenurkunden für 15jährige Mitgliedschaft und nach jeweils 5 weiteren Jahren Mitglied-
schaft, (bei 40-jähriger Mitgliedschaft siehe § 2 Ziffer 2.), 
 
2. Ehrenurkunden mit Bestpreis für 40jährige Mitgliedschaft, 
 
3. Ehrenurkunden für langjährige, verdienstvolle Tätigkeit und hervorragende Leistungen für 
den Verein, 
 
4. Ehrenurkunden mit Bestpreis für besonders hervorragende langjährige und verdienstvolle 
Tätigkeit an führender Stelle im Verein, 
 
5.  Ehrenurkunden mit Bestpreis an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens für Verdienste um 
den Verein. 
 
6. Der Wert der Bestpreise wird durch Vorstandsbeschluss festgelegt: 
 

 

§ 3  Ernennungen 

 

Ernennungen werden ausgesprochen: 
 
1. Zum Ehrenmitglied   bei Mitgliedern, die sich um das Sportwesen im Allgemeinen oder um 
den Verein im Besonderen über das allgemein Übliche hinaus verdient gemacht haben,   
 
2. Zum Ehrenvorsitzenden, wer mindestens 10 Jahre als Vorsitzender den Verein geführt hat. 
Der Ehrenvorsitzende ist ein besonders definiertes Ehrenmitglied im Sinne des § 5 Abs. (3) der 
Satzung des SV Germania 1976 Fritzlar e.V. 
Mit der Ernennung wird jeweils ein Besitzzeugnis ausgehändigt. 
 
 

 

 

 

 



 

Ehrenordnung des SV Germania 1976 Fritzlar e.V. 

 Anlage 5 zur Satzung  

 

2 

 

 

§ 4  Ehrungsbeschluss 

 

Die Verleihung der Urkunden (außer den Urkunden gemäß § 2 Ziffern 1. und 2. der Ordnung)  
und die Ernennung der Ehrenmitglieder u. Ehrenvorsitzenden § 3 Ziffer 1. u. 2., erfolgt auf 
Vorschlag des Vorstandes und bedürfen des Beschlusses der 
Mitgliederversammlung gemäß § 5 Absatz (3) der Satzung. 
 

 

§ 5  Rechte der Ehrenmitglieder 

 

Ehrenmitglieder sind ab dem Zeitpunkt ihrer Ernennung von der Beitragspflicht befreit und ha-
ben zu allen Vereinsveranstaltungen freien Eintritt, sobald sie das 60. Lebensjahr vollendet 
haben. 
 

 

§ 6 Entzug von Ehrungen bei Vereinsausschluss 

 
Verliehene Ehrenurkunden (§ 2, Ziffern 3-5) sowie die Ernennungen zu Ehrenmitgliedern (§ 3) 
können durch Beschluss der Mitgliederversammlung wieder entzogen werden, sofern vom 
Vorstand eine Maßnahme nach § 11 Abs. (2) der Satzung des SV Germania 1976 Fritzlar e.V. 
(Vereinsauschluss) ausgesprochen wurde. 
 
 

Diese Ordnung tritt am 28. März 2012 in Kraft. 

 

 

Satzung des SV Germania Fritzlar 1976 e.V.   
Neufassung vom 28. März 2012 
 
§ 20 Ordnungen  

(3) Ordnungen werden vom Vorstand erarbeitet und beschlossen. Sie sind nicht Bestandteil der Satzung. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hinweis gemäß AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz): Die in der Ordnung verwendete  
maskuline bzw. feminine Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer auch das jeweils 
andere Geschlecht. 

 

 



Beitragsordnung des SV Germania Fritzlar 1976 e.V. 

Anlage 6 zur Satzung  

 

 

§ 1  Höhe der Mitgliedsbeiträge 

(1) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge können gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
28. 03.2012, zukünftig vom Vorstand beschlossen werden. 
 
 Aktuell gelten folgende Mitgliedsbeiträge: 
 
Beitrag Passiv Erwachsene  4,00 €/Monat 
 
Beitrag Aktiv Jugendliche bis 13 Jahre   5,00 €/Monat 
 
Beitrag Aktiv Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene  6,50 €/Monat 
 
Beitrag Aktiv Familie 12,00 €/Monat 
 
 
(2) Bei einem Vereinsbeitritt  innerhalb eines Monats wird der volle Monatsbeitrag fällig. 
 

(3) Als Familie gelten Eltern bzw. ein Elternteil mit ihren/seinen Kindern (bis zum vollendeten 

18. Lebensjahr), die mit den Eltern/dem Elternteil in einem gemeinsamen Haushalt leben und 

über kein eigenes Einkommen verfügen.  

 

(4) Erwachsene (ab dem vollendeten 18. Lebensjahr) können weiterhin im Familienbeitrag 

berücksichtigt werden, solange sie über kein eigenes Einkommen verfügen. 

 

(5) Befindet sich ein Mitglied in einer Notlage, kann auf dessen begründeten schriftlichen Antrag 

der Vorstand einen entsprechenden Beschluss auf Beitragsminderung bis auf  Null erlassen. 

Diese Befreiung ist halbjährlich zu prüfen. 

 

§ 2 Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 

Eine Beitragsveränderung bedarf einer ausführlichen und nachvollziehbaren Begründung.  

 

§ 3  Fälligkeit und Zahlung der Mitgliedsbeiträge 

(1) Die Beiträge werden halbjährlich am 01.02. sowie am 01.08 des Jahres fällig. 

 

(2) Der Einzug des Mitgliedsbeitrages erfolgt grundsätzlich durch ein EDV-gestütztes Abbu-

chungsverfahren. Abbuchungen sind nur vom Girokonto möglich. 

 

(3) Bei Rücklastschriften stellt die Bank eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung. Diese wird dem 

Beitragszahler in voller Höhe beim nachfolgenden Beitragseinzug belastet. 

 



Beitragsordnung des SV Germania Fritzlar 1976 e.V. 

Anlage 6 zur Satzung  

 

(4) Mitglieder, die am Abbuchungsverfahren nicht teilnehmen, entrichten Ihre Beiträge fristge-

recht beim Kassenwart oder auf das Konto des Vereins. 

 

 

§ 4 Bearbeitungsgebühr 

 

Für die Ausstellung eines Spielerpasses wird eine pauschale Bearbeitungsgebühr von derzeit 

10,00 € erhoben.  

 

 

 

 

Diese Ordnung tritt am 28. März 2012 in Kraft. 

 

 
Satzung des SV Germania Fritzlar 1976 e.V.   
Neufassung vom 28. März 2012 
 
§ 20 Ordnungen  

(3) Ordnungen werden vom Vorstand erarbeitet und beschlossen. Sie sind nicht Bestandteil der Satzung. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hinweis gemäß AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz): Die in der Ordnung verwendete  
maskuline bzw. feminine Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer auch das jeweils 
andere Geschlecht. 

 


